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+ Siehe § 9 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes (BB~uG) vom 
23. 6. 1960 (BGB~. I S. 341) .  



I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 


"Stoppenberger Straße 11. Änderung, Viehofer Platz 


111. Änderung, Essen-Altstadt Ost VII. Änderung" 


durch einen braunen Farbstreifen eindeutig gekenn- 


zeichnet. 


Der Plan erfaßt etwa das Gebiet zwischen Viehofer 


Straße, Stoppenberger Straße, Beginenkamp und Korte- 


straße sowie die Besitzungen Hammacherstra3e Haus Nr. 33 U. 


Nr. 35 


11. Allgemeines 


Der vorliegende Bebauungsplan eriaßt Teilbereiche der 


rechtskräftigen Bebauungspläne "Viehofer Straße/Stoppen- 


berger Straße/Beisingstraßett, "Viehofer Platz" und "Essen- 


Altstadt Ost". Bisher sind zu den einzelnen Plänen meh- 


rere Änderungsverrahren durchgeführt bzw. eingeleitet 


worden. Die jetzt beabsichtigten Änderungen betrel'fen 


den Gemeinschaftsstellplatz undden Kinderspielplatz 


an der Stoppenberger Straße/Waldthausenstraße, den süd- 


lich der Bahnlinie gelegenen Baublock zwischen Viehofer 


Straße und Beginenkamp sowie die Besitzung Ecke Hamma- 


cherstraße/Beginenkamp (Haus der Jugend). 


Der Geländeanspruch der Bundesbahn für die Hebung der 

Bahnlinie von Bf. Essen-Nord nach Essen-Kray Nord 

(~heinische ahn) ist im Bereich des Bebauungsplanes 
an der Nordseite dieser Bahnlinie - gegenüber der bis- 

herigen Ausweisung - um Ca. 1500 m 2 geringer geworden. 

Um diese Fläche können der Gemeinschaftsstellplatz und 

der Kinderspielplatz an der Stoppenberger Straße/Waldt- 

hausenstraße vergrößert werden. Die neue Begrenzung 

des Bundesbahnbereiches - Jie zugleich jetzt die Begren- 

zung des Gemeinschaftsstellplatzes und des Kinderspiel- 

platzes darstellt - ist im Bebauungsplan festgesetzt. 

Für die fortfallende Unterführung der Waldthausenstraße 

ist im Bebauungsplan eine Fußwegverbindung zwischen Waldt- 

hausenstrafie und Beginenkamp an der Nordseite der Bahn- 




linie ausgewiesen. Der endgültige Ausbau dieses Weges rnuß 


noch mit der Bundesbahn abgestimmt werden. Die Verkehrs- 


planung für die Straße Beginenkamp, die mehrere Rechts- 


abbiegerspuren für den von N,rden kommenden Verkehr in 


Richtung Friedrich-Ebert-Straße vorsieht, bedingt, daß die 


südöstliche Ecke und die Arkade des Hochhauses soweit 


zurückgelegt werden, daß der Bürgersteig hier noch eine 


Mindestbreite von 3 m behalt. Zugleich mit der Neufest- 

setzung der Bau- und Straßenbegrenzungslinie ist das Hoch- 


haus jetzt mit XI statt bisher mit IX Geschossen ausge- 


wiesen. Die vorgesehene Verbreiterung der Straße Beginen- 


kamp macht auch eine Verlegung der Straßenbegrenzungslinie 


an der Ecke Hammacherstraße erforderlich. Für den dadurch 


fortfallenden Kinderspielplatz aul dem Grundstück des Hauses 


der Jugend wird Ersatz an der Ecke Stoppenberger Straße/ 


Waldthausenstraße geschaffen. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen 


Es bleiben weiterhin die in den Erläuterungen zu den für 


diesen Bereich bereits rechtskräftig gewordenen Bebauungsplänen 


aufgeführten und auch nach dem Bundesbaugesetz (BBauG) vom 


23 .  Juni 1960 (BGB~. I S. 341) möglichen Maßnahmen zur Boden- 
ordnung vorgesehen. 

IV. Kosten 


Der Stadt entstehen durch dieVerwirklichung des Bebauungsplanes 


keine wesentlichen Mehrkosten gegenüber den seinerzeit für die Be- 


bauungspläne "Viehofer Straße/Stoppenberger Straße/Beisingstraße", 


'viehofer Platz'' und "Essen-Altstadt Ost" ermittelten Kosten. 


Essen, den 6. April 


planungsamt 


.--_ 



Diese Begründung hat gemäß $ 2 4bs. 6 des Bundesbaugesetzes 
vom 23. Juni 1960 (BGB~. I S. 341) in der Zeit vom 27. Juli 
1964 bis 26. August 1964 öffentlich ausgelegen. 


berstadtdirektor 


Gehört zur Vfg. V., 1 8. DEZ. 1968 

Die Bekanntmachung gemäß $12 des Bundesbaugesetzes vom 


2 3 .  Juni 1960 ist im Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 4 
vom 30. Januar I965 veröffentlicht worden. 
Diese Begründung liegt ab 1. Februar 1965 öffentlich aus 

, . .  
,. ., den 1. Februar 1965 

dt. Verm. Amtmann 
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